
 

 

 
 
 
 

 

7 Schritte zur Notfallbetreuung 
 

1  
Unternehmen schließen einen Nutzungsvertrag mit einem von der Stiftung Beruf 
und Familie Neumünster·Segeberg ausgewählten Anbieter 

2  
Unternehmen entrichten einen einmaligen Jahresbeitrag, gestaffelt nach der 
Anzahl der Beschäftigten im Unternehmen 

3  
Nach Vertragsabschluss erhalten die Unternehmen einen Identifizierungscode und 
die Notfallrufnummer der Koordinierungsstelle 

4  
Die Beschäftigten erhalten von ihrem Betrieb den Zugangscode und die 
Notfallrufnummer und schließen eine Betreuungsvereinbarung mit dem Anbieter 
vor dem ersten Betreuungseinsatz 

5  
Vertrauensbildung durch „Kennenlerntage“ für Eltern und Kinder in den 
Betreuungsstützpunkten 

6  
Das Unternehmen erhält kostenfreies Material für interne Werbezwecke  

7  
Ab sofort kann die Nutzung von den Beschäftigten abgerufen werden 
 
Keine zusätzlichen Kosten für die Beschäftigten! 
Kein Verwaltungsaufwand beim Unternehmen! 
 
 

Familienfreundlichkeit  - eine Investition in die Zukunft! 
 


